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Inſerate für den Conrier werden on

Jn Magdeburg in der Creutz
ſchen Buchbandlung, Breite

weg No. 156.

e 2 genommen Jn Leipzig in dere r 0 n r 1 C r Buchhandlung von H. Kirchner,
0 Univerfitätsſtraße, Gewandhaus No. 4.

Zeitung
und Land.

Jn der Expedition des Couriers. Unter Verantwortlichkeit der Verlags Expedition
mitherausgegeben von Dr. Schadeberg.

Die für den Conrier beſtimmten Mittheilungen, Sendungen e. bittet man, wie bisher, an die Expedition des Couriers
(bei Schwetſchke) zu richten.
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Deutſchland.
Merſeburg. (Offizielle Mittheilung.)

Allgemeine Feld-Polizei-Ord nung (Fortſetzung).
Gegen die außer den Hutungs- Exzeſſen am haufigſten vor-
kommenden wichtigſten Feldfrevel wird im Geſetzes- Entwurfe
der FeldPolizei- Ordnung befohlen:

40. Mit Geldbuße von 10 Sgr. bis zu 3 Thlr. iſt zu
beſtrafen wer unbefugterwelſe

1) über beſtellte Garten oder Aecker, uber ungemaähete
Wieſen oder uber Garten, Aecker, Wieſen oder Weiden,
welche eingefriedigt ſind, oder deren Betreten durch eine
Warnungstafel unterſagt iſt, geht, reitet, fährt oder
Vieh treibt;

3 in Garten oder Feldern eine Nachleſe halt;

zum Bleichen oder Trocknen ausbreitet;
4) in fremden Privatgewäſſern oder auf fremden Grund-

ſtucken Flachs oder Hanf roſtet;
auf dem Felde zuruückgelaſſene Ackergeräthe ge-

raucht;
67 das an Grenzralnen, Graben oder Wegen wachſende

Gras oder ſonſtige Viehfutter abſchneidet.
9. 41. Mit Geldbuße von 15 Sgr. bis zu 5 Thlr. ſoll be

ſtraft werden, wer auf fremdem Grund und Boden unbe-
fugterweiſe

1) Erde, Lehm, Grand oder Sand graäbt;
2) Plaggen haut oder Raſen ſticht;
3) Steine, wofern dieſelben nicht zum BergwerksRegal

gehören, gräbt, bricht oder einſammelt;
4) Steine in den Grenzſcheiden aufhäuft;
5) Zweige oder Strauchwerk von ſolchem außerhalb eines

Forſtes ſtehenden Holze, welches nicht der Holznutzung
wegen ſondern zu andern Zwecken in Gärten, Alleen,
auf Aeckern u. ſ. w. unterhalten wird, ſchneidet oder
adbricht;

Halle, Mittwoch den 5. März
Hierzu eine Beilage.

auf Grasängern oder Hecken Leinwand oder Wäſche

1845.

6) Laub von Allee und Feldbäumen abpfluckt;
7) ohne Anzeige bei der Ortsbehoörde Quecken, Torfmoore

u. ſ. w. anzundet;
8) Garten oder Feldfruchte zum Verzehren auf der Stelle

einſammelt.
S. 42. Mit Geldbuße von 2 bis 20 Thlr. iſt zu belegen

1) wer durch Abpflügen oder Abgraben benachbarte Aecker,
Wieſen, Weiden Garten oder Wege beeinträchtigt;

2) wer Alleebäume, Hecken oder andere zur Einfaſſung der
Wege dienende Anpflanzungen beſchädigt;

3) wer ſich der Beſchädigung von Graben, Wallen oder
anderer zur Ableitung oder Abhaltung des Waſſers von
den Feldfluren dienenden Anlagen ſchuldig macht.

Das Ausſchuß- Gutachten ſpricht ſich dahin aus:
Zu F. 40. Mit dieſem 9. wenden wir uns zu den haufig-

ſten Arten der Feldfrevel und finden es fur die Aufgabe des
Pollkzeiamts rathſam und praktiſch, daß hier die Hauptklaſ
ſen hervorgehoben werden. Es iſt dem Volkswunſche ge-
mäß, dem Gemeinſchutze und Landeswohle, inſonderheit der
Ackercultur zuträglich, der Geſetzesmacht, Eigenthums Ach
tung und Moralität dienlich, verderbliche Richtung und ar-
beitsſcheue Herumſchweiferei abwehrend, wenn derartige
Feldfrevel und Diebereien in das Gebiet der Feld Polizei
gezogen werden, die mit raſcher, angemeſſener Strafe auf
dem Fuße folgt, von der ſchädlichen Neigung zuruckfuhrt
und das Rechtsbewußtſein hebt. Die polizeiliche Ruge, die
aber immer von Berufs wegen zum Zwecke der Beſſerung,
Wohlfahrt und Ordnung zu verhängen und nicht der Will
kuhr und Schwäche der oft unter klaglichem Einfluſſe ſtehen
den und in Furcht vor verwegenen Leuten lebenden Beſchä
digten Preis zu geben iſt, entſpricht der Natur jener Ver
gehungen paßlicher, und iſt gegen den Uebelſtand wirkſamer,
als die criminalrechtliche Form und ehrlos machende Strafe,
zu deren Umgehung man oft dem Laſter nachſieht und freie
Bahn laßt. Uns dünkt daher das auch in anderen Staaten
befolgte Prinzip des Geſetzes Entwurfes ſo heilſam, daß wir
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deſſen baldige Einfuührung wünſchen und uns deshalb och
einige Zuſätze und Vorſchläge erlauben werden. r be
merken im Einzelnen:

1) Zwiſchen der Klaſſe 1 und 2. ſind im Allgemeinen die
Feldwege-Contraventionen einzuſchalten, alſo daß Niemand
auch über nicht beſtellte Felder Bei- oder Schleifwege macht,
jeder die gewöhnlichen Flurwege braucht, Fußwege nicht
reitet und fährt, zum Frachtfuhrwerk ſich der Straßen und
nicht der vermeidlichen Feldwege bedtent.

2) Bei der Klaſſe 3. iſt zu ſagen
„„Leinwand, Waſche oder andere Gegenſtände zum
Bleichen, Trocknen oder ſonſtigem Zwecke 2c.“

damit hier, was ſonſt als unbefugt und mißfaällig zu ruügen,
nicht fehlt.

3) Als 7te Sorte iſt zuzuſetzen:
„„Jn Saatfeldern, Wieſen, Kleeſtucken 2c. Unkraut,
Gras 2c. ſucht (Krautengehen, Diſtelnſtechen).“

4) Als Ste Sorte:
„Dunger von Aeckern und Triftplätzen ſammelt,“

da beiderlei Arten von Vergehen immer häufiger werden.
Zu H. 41. 1) Die Klaſſe 5. iſt auszudehnen und hier

Alles aufzunehmen, was nicht zur eigentlichen Forſtwirth-
ſchaft und zur Waldzucht gehort, wenn es auch Holznutzung
gewährt, als Feldbäume, Feldhölzer, Baumfelder, Weiden,
Brüche, Erlenbüſche 2c., weshalb die pos. 5. lauten durfte

„Zweige und Strauchwerk von dem außerhalb eines
Forſtes ſtehenden Holze und Gebüſche auf Aeckern,
in Gäarten, Alleen u. ſ. w. ſchneidet oder abbricht.“

Was zum Forſte zu rechnen wird dem verſtändigen Ermeſ-
ſen nicht zweifelhaft ſein. Die obige Ausdehnung erwirkt
weſentliche Vortheile und beſeitigt viele Differenzen.

2) Hauptſaächllch wunſchen wir aber nun hier als Ote
Kiaſgorie, oder lieber durch einen eigenen g. die große

laſſe
aller kleinen Feld und Gartendiebſtähle ohne erſchwe-
rende Umſtande,

nachgetragen zu ſehen. Wir beziehen uns deshalb auf un
ſere Einleitung zum S. 40. Die Motive des Entwurfes ſpre-
chen an mehreren Stellen fur jenen Zuſatz, man glaubt den-
ſelben nach deren Durchleſung im Geſetz- Entwurfe ſinden zu
müſſen und vermißt die Aufzählung. Der g. 42. enthält
zum Theil ärgere Vergehen und doch ſtimmt man allgemein
fur deſſen Gultigkeit.

Schon auf dem dritten Landtage wurde um Beſtrafung
der kleinen Feld und Gartendiebſtähle durch die Poltzeibe-
hörden gebeten, und im Allerhöchſten Landtags-Abſchiede vom
24. October 1831. II. C. 2. die Bitte zur Geſetzes Reviſion
verwieſen. Jn Folge der letzteren iſt der Entwurf eines
neuen Strafgeſetzbuches erſchienen der den erbetenen Grund-
ſatz durch die polizeilichen Strafvorſchriften in den 99. 432
und 433. berückſichtigt hat. Bei der Berathung des neuen
Geſetzbuches erklärte ſich der Landtag einſtimmig fur jene g.
Wir berufen uns auf die desfallſigen Verhandlungen und
ditten um den Zuſatz-Paragraph:

die Entwendung oder Unterſchlagung von Garten-
und Feldfruchten, die geringfugigen Feld und Gar-
tendiebereien zum eigenen Genuß und zum Verbrauch
in der Haushaltung, die ohne beſondere erſchwerende
Umſtände verubt werden unterliegen einer polizel-
lichen Strafe bis zu 50 Thlr. oder Gefängniß von
6 Wochen.

Man kann mit Recht hiebel einer verſtändigen Praxis der
Polizei, reſp. Gerichtsbehörden vertrauen.

2

1) Noch wird beantragt, bei den im 40. und 41.
angedroheten Geldbußen nach Umſtänden mit 5 Sgr. be-
ginnen zu duürfen, und ein Mitglied ſtellte hierbei die Pro
poſition, uüberhaupt, um ein raſches, einfaches, wirkſa
mes Verfahren und Vollſtrecken zu erzielen, bei den ganz
kleinen, leichten Vergehen und Freveln der Buße den
Charakter des Pfandgeldes zu geben, oder vielmehr in Pfand-
geld zu verwandeln alſo die Befugniß zur Pfaändung mit
der Natur des Schadenserſatzes und der Privatſtrafe hie-
bei herzuſtellen, da jetzt ſchon oft das Vergehen von man-
chem Grundbeſitzer und Beſchifigten in der Weiſe abgemacht
werde, daß der Thäter eine Buße zur Armenkaſſe einzahle.

Die übrigen Mitglieder erklärten ſich entgegen, weil
dadurch die Strafpolitik, das amtliche Polizeiſtrafweſen ge
ſtoört, der Eigenmacht, der Connivenz und Colluſion, dem
Exceſſe zu viel eingeräumt und der ſtren en offentlichen Be
aufſichtigung und Sicherung der Flur geſchadet werden
werde. Zunächſt wuünſche man nur, erſt den großen Schritt
ausgefuhrt zu ſehen, daß die betreffenden Frevel und Die-
bereien der Polizeigewalt und Gerichtsbarkeit zur Verfol-
gung und Beſtrafung uübertragen wurden. Ueberdem ſeien
bei weitem die meiſten Frevler aus der gemeinſten Volks-
klaſſe, ganz unbemittelt und ohne Pfand.

Zu F. 42. 1) Gegen die drei Kategorien dieſes H. war
nichts zu erinnern das unbefugte, nachtheilige Einwenden
auf den Aeckern kann nach den Lokal-Ordnungen gerugt,
auch wohl unter Nr. 1. des S. 40. ſubſumirt werden.

2) Bei dieſem J. und bei Erwähnung des Abackerns und
Abpflugens kam der wichtige Punkt der Grenzverdunkelun-
gen, Grenzregulirungen, Furchen Verſteinigungen und
Acker Vermeſſungen zur Sprache. Von deſſen einfacher Re
gulirung hängt vorzüglich die ganze Ordnung und Sicherung
der Flur ab. Man vergegenwartigte ſich, wie koſtſpielig,
weitläufig und ſchwierig das gerichtliche Verfahren ſei, und
doch müſſe es nach den Vorſchriften des Allg. Landrechts
Th. I. Tit. 17. 9. 372 388. immer eingeſchlagen werden.
Daraus entſtehe im Betreff der Ackergrenzen da, wo nicht
Alles kataſtrirt ſey, vlel Verwirrung, Beeinträchtigung und
eigenmächtiges Furchenabſchneiden, was in manchen Gegen-
den und Fluren unter den Ackerbeſitzern in einen beſtändigen
kleinen Krieg ausarte und zuletzt in einen verwickelten, der
nachbarlichen Eintracht, der Liebe am Feldbaue frindlichen
Prozeß ausſchreite. Hier ſei eine Abhülfe dringend noth
wendig. Das beſte und einfachſte Mittel liege darin, wenn
die Orts- und Polizei- Obrigkeit das Inſtitut eines Feld-
meß- und GrenzRegulirungs- Amtes mit offentlicher Glaud
wurdigkeit und geſetzlicher Attribution errichten und mit den
Haimbürgern, Feld c. Commiſſionen, Orts- und Dorfge-
richten, verbinden durfe. Jeder Betheiligte müſſe deren
Ladungen, Unterſuchungen und Feſtſtellungen, bei Vermei-
dung von Koſten Buße und Coniumaz, genuügen, ſolle aber
das Recht behalten gegen dieſe inzwiſchen gultige Reguti
rung auf gerichtliches Gehör zu provociren. Auf ſolche
Weiſe wurde man die Fluren der kleinen gemiſchten Wan-
deläcker in Ordnung bringen und erhalten können. Der
Ausſchuß bittet einmuüthig, in der allgemeinen Feld Polizel
Ordnung den Gemeinden die Befugniß zu einer ſolchen, den
Ortsverhältniſſen einfach anzupaſſenden, in den Lokalord-
nungen zu regulirenden Jnſtitution und Einrichtung elnzu-
räumen und dieſelbe unter Vorbehalt der Beſtaätigung der
Landes Regierung mit Geſetzeskraft gegenüber den landrecht-
lichen Vorſchriften, oder unter Berichtigung der letzteren zu
verſehen, was um ſo unbedenklicher ſein müüſſe, als ſich
ſolche Feldmeß- und Haimbürgen -Aemter und Einrichtun-
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gen in verſchiedenen Gemeinden erhalten hätten, mithin
uſuell, erfahrungsmäßig und zum heil altbegründet ſeien.

Der Landtag hat ſich mit den Ausſchuß Vorſchlägen
durchgängig einverſtanden erklärt und noch folgende Zuſatze

eſchloſentrſv We Schutz in H. 40. sub l. iſt nicht blos den be-

ſtellten ſondern allen Gärten, desgleichen den Wein-
bergen zu gewähren, und sub 6. zum Grasabſchnei-
den das Abrupfen beizufüugen; auch das Knochenſam-
meln im Felde zu verpönen, da dieſe Art unbefugter
Uebergriffe in vielen Gegenden der Provinz haufig
wird.

Die Beſtimmung ad 2. des g. 42. iſt dahin auszudehnen:
Wer Alleebaäume, Obſtanlagen, Hecken oder andere
zur Einfaſſung der Wege und Grundſtücke dienende
Bepflanzungen und Befriedigungen, ſowie Baum-
pfahle beſchädlgt c.

Fremde Viehtreiber, die ſich der ſchmalen, nicht durch Graä-
den eingeſchloſſenen Feldwege während der Nachtzeit bedie-
nen verüben in den Fluren oft Schäden, zu deren Verhin-
derung das Viehtreiben auf ſolchen Wegen bis eine Stunde
vor Sonnenuntergang beſchränkt werden ſoll.

Die unbefugten Beeinträchtigungen und Ableitungen des
zur Bodenkultur benutzten Waſſers ſind durch Strafe zu
verpoönen.

Die Flurordnung erheiſcht, daß die Erndte- und Wald-
Wege offen und fahrbar erhalten werden, und dieſe Noth-
durft namentlich während der Erndtezeit durch ein raſches,
kurzes Polizeiverfahren befriedigt wird, weshalb eine Straf-
vorſchrift nebſt Hülfsmittel aufzunehmen iſt.

Schädliche Thiere, als Hamſter, Määuſe, Raupen ec.,
Unkraur, als Wucherblumen c. ſtiften oft betrachtlichen
Schaden im weiten Umkreiſe und erfordern gemeinſame,
durch Strafen zu erzwingende Maßregeln. Es muß daher
die Ermächtigung gewährt werden, in den Gemeinden,
Kreiſen oder Bezirken, wo die Umſtande es nöthig machen,
gegen Ueberhandnahme gemeinſchädlicher Thiere und Pflan-
zen allgemeine Schutzmaßregeln mittelſt Lokal oder Kreis-
Verordnungen zu treffen, und deren Ausführung durch
Strafauflagen zu ſichern.

Der Landtag bittet, vorſtehende Ergänzungen nebſt de-
nen des Ausſchuſſes auf paſſende Weiſe im Geſetze nachtra-
gen, den Strafgrad auf s reſp. 10 Sgr. herabſtellen und
bei den Diebereien mit 20 Sgr. oder 24 Stunden Gefang-
niß oder Zwangsarbeit beginnen zu laſſen, und hoffte von
allen dieſen Beſtimmungen und Einrichtungen, inſonderheit
auch von dem durch den Ausſchuß vorgeſchlagenen und mit
einſtimmigem Beifall aufgenommenen Jnſtitut eines polizei-
lichen Feldmeßamtes den beſten Erfolg fur den Rechtsſchutz
und die gute Ordnung in den Fluren. Fortſetzung folgt.

Poſen, d. 22. Febr. Ueber die Schneidemuhler Angelegen-
heiten können noch folgende authentiſche Notizen gegeben werden.
Czerski hat bereits 2 Trauungen vollzogen, ſo wie er ſchon
bei mehreren Kindtaufen und Begräbniſſen ſeine geiſtlichen
Funktionen verrichtet hat, doch jedes Mal ohne Gebuühren.
Hierbei iſt noch zu bemerken, daß die Leichen der apoſtoliſchen
Gemeinde bis jetzt auf dem evangeliſchen Kirchhofe beerdigt
werden. Dem Briefe eines zu Schneidemühl anweſenden Freun-
des entlehnen wir einige Nachrichten über die Art und Weiſe
des Gottesdienſtes, wie er in dieſer neuen Gemeinde gehalten
wird. Jn dem nur zweifenſtrigen Betſale hatten ſich 82 Per
ſonen zur Andacht verſammelt, worunter wieder mehrere Fremde.
Unter den Anweſenden bemerkte man u. A. einen katholiſchen

Stabsoffizier. Der Altar war ein einfacher, weißer Tiſch, der
mit einem Leinentuche bedeckt war, und in ſeiner Einfachheit
mit den übrigen ſehr einfachen Kirchen Möbeln harmonirte.
Die rührende Einfachheit, die kräftige, würdige Rede Czerski's,
die hohe Andacht der Anweſenden nöthigen den Briefſteller zu
den Worten: „ich geſtehe aufrichtig, daß ich ſeit vielen Jahren
nie in einer ſo erbaulichen und andachtsvollen Stimmung in
einer Kirche geweſen bin, wie hier der ſichtbare Eindruck, den
dieſer Gottesdienſt auf die Gemeinde machte, rief die lauterſte
Andacht auch in mein Herz.“ Der Gottesdienſt begann mit
der Einſegnung einer jungen Wöchnerin, wobei ein Deutſches
Gebet abgeleſen ward darauf wurden einige Verſe geſungen,
nach deren Beendigung der Prieſter Czerski die Meſſe las, die
ganz in katholiſchem Ritus nur Deutſch gehalten wurde.
Der Briefſſteller, ſelbſt Katholik, bemerkt bei dieſer Gelegenheit
„dieſe Deutſche Meſſe iſt mit ein Haupthebel einer wahren
Andacht der Glaäubigen, jeder empfindet und fühlt das Gebet
mit, das der Geiſtliche ſpricht. Jch bemerkte durchgangig die
erbaulichſte Aufmerkſamkeit.“ Nach der Meſſe begann der Ge-
ſang von Neuem, nach welchem der Prieſter im Chorhemde und
Stola die Predigt hielt. Nun wurden wieder einige Strophen
geſungen. Außer der Deutſchen Meſſe bemerkte man zugleich,
daß die Gemeinde weder das Opfern oder Segnen durch Weih-
rauch und Weihwaſſer, noch die Ausſtellung der Monſtranz
beibehalten hat, ſo wie, daß nur an den Sonntagen, und an
den beibehaltenen (durch die Regierung gebotenen) Feiertagen
Meſſe geleſen wird. Die Geſchenke, die der Gemeinde nach
und nach gemacht ſind belaufen ſich gegenwärtig auf mehr als
2000 Thlr. und da das Kirchen Vermögen derſelben auch
ca. 3500 Thlr. betraägt, ſo ſieht man daraus, daß ſchon einige
Fonds zur Gruündung einer Kirche vorhanden ſind. Am 19.
Februar hat der Prieſter Czerski einen Brief aus Dresden von
einer dort entſtandenen Gemeinde erhalten mit der dringenden
Bitte, ihnen einen Geiſtlichen zu ſchaffen dem ſie freie Wohnung, Holz und verſchiedene andere Emolumente, ſo wie eine
vollſtändige Ausſtattung ſeiner Wohnung und jährlich 500 Thlr.
geben wollen.

Auch ſpricht man hier jetzt lebhafter denn je von der
Bildung einer Deutſch- katholiſchen oder apoſtoliſchen Gemeinde,
man nennt ſogar den praſumtiven Stifter derſelben. Seine
Stellung wird hier mit vielen Gefahren verknüpft ſein.

Poſen, d. 24. Febr. Was man nicht mehr erwartete,
theils weil man es für uüberflüſſig hielt, nachdem Czerski ſelbſt
und freiwillig aus der Gemeinſchaft der Roömiſch-katholiſchen
Kirche hervorgetreten iſt, theils weil man wiſſen wollte, daß,
wie man ſich ausdruckte, ein lauerer Wind von Jtalien her
wehe, das iſt nun doch noch geſchehen. Geſtern iſt von der
adminiſtratoriſchen geiſtlichen Behörde die Degradation und Ex-
communication des Pfarrers Czerski in Schneidemuhl ausge
ſprochen und in allen hieſigen katholiſchen Kirche von der Kan-
zel verkündigt worden. Dieſer ehemals ſo folgenſchwere Akt

hat hier übrigens keinen beſonderen Eindruck gemacht und man
hörte ihm mit nicht größerer Theilnahme zu als nöthig war,
um die gehörte Seltenheit recht ausführlich nacherzählen zu
können. Man fragt ſich wohl: Was nun?“ und wir
möchten wohl wiſſen, wie das Conſiſtorium dieſe Frage beant-
worten wurde. Der Bannſtrahl, vor dem ſonſt Fürſten am
andern Ende Europa's zitterten, reicht heute nicht mehr von
Poſen bis Schneidemühl, ja, wie bei Jhnen in Breslau, nicht
mehr von einem Stadttheil zum andern er iſt kalt, eiskalt.



Bekanntmachungen.
Verpachtung.

Das unmittelbar vor der Stadt Naum-
burg, an der ſogenannten Vogelwieſe und
der Frankfurter Chauſſee belegene Schieß-
haus, nebſt dem daran ſtoßenden Garten
und Gehofte, ſoll

den 15. März c. Vorm. 11 Uhr
an Ort und Stelle auf die Zeit vom 1. Mai
1845 bis 1. Mai 1851 meiſtbietend verpach-
tet werden.

In demſelben iſt bisher ſchon eine aus
gedehnte Schank und Speiſewirthſchaft be-
trieben worden und wird ſich daſſelbe auch
fernerhin wegen ſeiner günſtigen Lage einer
großen Frequenz zu erfreuen haben. Denn
es werden auf der vor derſelben befindlichen
Wieſe nicht allein alljährlich drei fortwah
rend an Bedeutung zunehmende Roß und
Viehmärkte abgehalten, und während
der Meſſe daſelbſt alle Sehenswurdigkei-
ten ausgeſtellt, ſondern es finden dort auch
die ſo beſuchten Volksfeſte, das Kirſch-
feſt und das Mannſchießen ſtatt.
Die bei dieſen Gelegenheiten zuſammenſtrö-
menden Perſonen, Fremde und Einheimi-
che, ſind aber in der Hauptſache auf die
Lokalitäten des Schießhauſes angewieſen,
weil kein ähnliches Etabliſſement in der
Nähe liegt. Dieſe Lokalitäten ſind übri
gens zur Aufnahme einer großen Zahl von
Gäſten beſonders geeignet und namentlich

ten zwei an eiinanderſtoßende großeW. vorzügliche Räumlichkeiten zum Ar-

rangement größerer geſellſchaftlicher
Vergnügungen. Endlich gewährt
der an das Schießhaus ſtoßende Garten
im Sommer den Gaſten einen angenehmen
Aufenthalt in freier Luft.

Die Pacht bedingungen ſind in un-
ſerm Kämmerei Lokale einzuſehen und be
merken wir ſchließlich, daß die ganzen
zu verpachtenden Lokalitäten mit Eintritt der
guünſtigern Jahreszeit einer gründlichen
Reparatur unterworfen werden ſollen.

Naumburg, den 13. Febr. 1845.
Der Magiſtrat.

Nothwendige Subhaſtation.
Königl. Land und Stadtgericht zu Zeitz.

Es ſollen nachſtehend benannte, dem
Schenkwirth Carl Adolph Hilpert zu
Haynsburg zugehörige Grundſtücke, als:
1) das zu Haynsburg unter Nr. 19

kataſt rirte sub No. 16 Vol. I pag.
241 des Hypothekenbuchs eingetragene
Schenkgut nebſt Zubehör auf 6774 Thlr.
abgeſchätzt;

2) folgende walzende Grundſtuücke, als:
a) 1 Stück Feld, 6 Scheffel Ausſaat

haltend, die Göhle genannt, sub

No. 4 Vol. I. pag. 57 des Hypo-
thekenbuchs der Flur Goſſera ein
getragen und in daſiger Flur belegen,
auf 925 Thlr. gewuürdert, und

b) 2 Acker Feld in der Catersdor-
fer Flur belegen sub No. 1. Vol.
I. pag. 4. des Hypothekenbuchs ein-
getragen, zuſammen auf 900 Thlr.
abgeſchätzt,

zufolge der nebſt Hypothekenſchein in unſrer
Regiſtratur einzuſehenden Taxe
am 7. April 1845, Vormittags 11 Uhr

und Nachmittags 5 Uhr,
an ordentlicher Gerichtsſtelle ſubhaſtirt wer
den.

Neu erscheint soeben in meinem Ver-
lage und ist durch alle Buchhandlungen
zu beziehen:

Studienüber
Anarchie und Hierarchie des

Wissens.
Mit besonderer Beziehung auf die Mediecin.

Von
Dr. Johann Malſatti von Monteregio.

Mit zwei lithographirten Tafeln.
Gr. 8. Geh. 1 Thlr.

Leipzig. im Jannar 1845.
F. A. Brockhaus-

Von K. W. Krügers grie-
chiſcher Schulgrammatik iſt erſchie-
nen (beim Verfaſſer Schoönhaääuſer Allee
Nr. 2): 1) Die zweite Ausgabe des
erſten Heftes des erſten Bandes, ſehr ver-

beſſert und vermehrt (Pr. 22 Sgr.);
2) die dialektiſch-poetiſche Form-
lehre (Pr. 15 Sgr.).

Berlin, am 12. Febr. 1845.
K. W. Kruger.

Jn meinem Verlage iſt erſchienen und
durch alle Buchhandlungen zu erhalten

AANIHA KATA TOIZ EBAOMH-
KONTA. E codice Chisiano post
Segaarium edidit, secundum versionem
syriaco- hexaplarem recognovit, anno-
tationibus criticis et philologicis illu-
stravit H. A. Hahn, Phil. Doctor et
Theol. Cand., 8. broschirt. 20 Ngr.

Leipzig im Februar 1845.
Karl Tauchnitz.

Hieſigen und auswärtigen BauUnterneh-
mern die ergebenſte Anzeige, daß ich alle
Arten Pflaſter-Arbeiten, ſowie das Legen
von Brüucken und Kanaälen, die (D R. von
25 Sgr. an, mit Garantirung uübernehme.

R. Schrammeck, SteinſetzerMſtr.
aus Berlin.

betragen 20 Thlr.

Die Hofemeiſterſtelle anf dem
Rittergute Laublingen bei Als-
leben iſt beſetzt.

Auf dem Rittergut Wallendorf bei Merfer

burg ſteht ein Zuchtbulle, 3 Jahr alt, zum
Verkauf.

Wohnungsveränderung.
Mit dem heutigen Tage habe ich mein in

der Lindenſtraße unter No. 447/963/964 de
legenes Wohnhaus bezogen.

Eisleben, den 5. März 1845.
Dr. Giebelhaufen.

Auch fur dieſes Jahr empfehle ich mein
Meubles Magazin einer freundlichen Beach-
tung, mit der Verſicherung daß ich nichts
verſaumte, um mein Magazin mit einer be
deutenden Auswahl ſolid, nach neueſter Façon
und von trocken em Holze gearbeiteter Meu-
bles zu verſehen, und demungeachtet befähigt

bin, billige Preiſe zu ſtellen.
Halle, den 3. Marz 1845.

Flöthe,
große Märkerſtraße No. 456.

Zu Oſtern kann in meiner Material Hand-
lung ein mit den nöthigen Schulkenntniſſen
verſehener junger Menſch als Lehrling placirt
werden.

Cöthen, den 1. März 1845.

Albert Glanz,

Ein in Leipzig belegenes, 4 Stock hohes
und durchaus maſſives Haus mit Verkaufsla-
den und ſchönen Kellern, iſt fur den feſten
Preis von 10,000 Thlr. mit 5000 Thlr.
Anzahlung zu kaufen. Es gewahrt 010 Thlr.
Miethzins und hat Meßlage. Die Abgaben

Das Weitere iſt zu erfah-
ren bei Siegel, No. 260 kl. Sandberg.

W Anzeige. r
Den Gemeinden des Mansfelder Seekrel

ſes, welche mir zu entfernt wohnen hiermit
die Anzeige, daß ich zur Empfangnahme der
von dem hochloöblichen landräthlichen Offizio
ausgeſchriebenen Manöver Zuſchuß Geldee,
Montag den 17. d. M., im Arnoldſchen

Gaſthofe zu Langenbogen ſein werde, und
wollen zugleich die Pferde und Wagen Geſteller
des obern Kreiſes ihre Forderungen daſelbſt
perſönlich in Empfang nehmen. Dieortſchaf-
ten diesſeit der See liefern ihre Gelder hier ab
und werden die Forderungen von Mitte d. M
an ebenfalls hier ausgezahlt.

Gerbſtedt, den 3. März 1845.
Guido Lehnig,

Veilage
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HalliſcherCouriers, Zeitung fur Stadt und Land.
Mittwoch, den 5. März 1845.
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Deutſchland.
Halle, d. 4. März. Geſtern Nachmittag wurde in dem

Locale des ſtädtiſchen Schießgrabens die diesjährige General
verſammlung des Zweig- Vereins der Guſtav-Adolph-Stif-
tung fur Halle und die Umgegend gehalten, in welcher Hr.
Archidigconus Dryander an der Stelle des durch Krank-
heit behinderten Hrn. Conſiſtorialrath Dr. Thilo den Vor-
ſitz fuührte. Nachdem der Praſidirende zuvörderſt uber den
nun auch in Preußen befeſtigten Zuſtand der Guſtav-Adolph-
Stiftung im Allgemeinen, und uber die gedeihliche Lage des
hieſigen ZweigVereins insbeſondere einen Bericht erſtattet
und die Verſammlung einmuüthig fur die Fortfuührung des
hier begonnenen Werkes ſich ausgeſprochen hatte, fand eine
Berathung behufs der nothwendigen Abänderungen der am
7. Febr. v. J. nur vorläufig entworfenen Statuten des Hal-
liſchen Zweig-Vereins ſtatt, welche demnächſt mit Bezug auf
die in Berlin und Goöttingen vor wenigen Monaten ſtattge-
habten conſtituirenden Hauptverhandlungen definitiv feſtgeſtellt
wurden. Es erfolgte ſodann der Rechenſchafts-Bericht uber
das verfloſſene Vereinsjahr 1844 45. Die Total-Ein-
nahme hatte ergeben 432 Thlr. 21 Sgr. von welchen eine
Ausgabe von 28 Thlr. 20 Sgr. in Adzug kam, ſo daß zur
Verwendung fur die Vereins-Zwecke 404 Thlr. 1 Sgr. übrig
bleiben. Jn Folge der jedem Zweig-Verein über ein Drit-
tel ſeiner Einnahme zuſtehenden freien Dispoſition wurde
uüber ein Drittel der vorſtehenden Summe zu Gunſten der
evangeliſchen Gemeinde in Brünn, der Hauptſtadt von
Mahren, verfugt, während über ein zweites Drittel die Be
ſtimmung der Provinzial Verſammlung der Provinz Sachſen,
jedoch unter beſonderer Empfehlung der hochſt bedurftigen
Lage der eben erwähnten Gemeinde, uberlaſſen wurde, und
das dritte Drittel ſtatutenmäßig dem Central- Vorſtand der
re nnd olpye St ſtuns in Leipzig zur freien Verwendung
zugeht.

Da nach den Beſtimmungen des hieſigen Zweig Vereins
aus der Zahl ſeiner 9 Vorſtands Mitglieder alljährlich ein Drit-
tel ausſcheidet, ſo wurde fur Hrn. Conſiſtorialrath Dr. Thilo,
welcher ſeines leidenden Geſundheitszuſtandes wegen das
Vorſteheramt niedergelegt hatte, und fur die durch das Loos
ausgeſchiedenen Herren Stadtrath Rummel und Dr. Schwarz
eine neue Wahl vorgenommen. Die Verſammlung beſchloß
durch Wiederwahl aufs Neue die Berufung der beiden Letzt-
genannten, welchen als drittes Mitglied Hr. Oberpfarrer
und Prof. Dr. Franke durch Stimmenmehrheit hinzutrat.
Mit dieſem Act endigte die heutige, auch durch mehrfache
Discuſſion belebte Verſammlung in welcher namentlich auch
allſeitig der Wunſch ſich ausſprach, daß den Mitgliedern
des hieſigen ZweigVereins öfter als e in Mal im Jahre
die Gelegenheit zur Zuſammenkunft dargeboten werden möchte.

Berlin, d. 26. Februar. Der Grenz Verkehr zwiſchen
Hannover und Braunſchweig hat bekanntlich ſchon häufige Veran
laſſung zu Reibungen und Unannehmlichkeiten aller Art gegeben.
Es iſt jetzt Ausſicht vorhanden, daß an die Stelle des halben
Kriegszuſtandes eine den nachbarlichen Verhältniſſen mehr
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entſprechende Vereinigung treten wird. Beide Staaten naämlich,
ſo wie auch Preußen, haben Kommiſſarien ernannt, welche dieſe
Verhaltniſſe ordnen ſollen. Auch die Anweſenheit des Hrn. von
Amberg, Herzogl. Braunſchw. Finanz Direktors, in Berlin,
ſcheint mit den bevorſtehenden Verhandlungen in Verbindung zu
ſtehen.

Berlin, d. 2. März. Der bisherige Privat Docent
Dr. Adolf Schmidt iſt zum außerordentlichen Profeſſor
in der philoſophiſchen Fakultät der hieſigen Univerſität be
fordert worden.

Se. Durchlaucht der Prinz Wilhelm zu Solms-
Braunfels, iſt von Neu-Strelitz hier angekommen.
Der General Major à la Suite Sr. Majeſtät des Kaiſers
von Rußland, Furſt Suwaroff-Rymnicki, iſt nach St.
Petersburg von hier abgereiſt.

Breslau, d. 25. Febr. Die Theilnahme fur die ſich
bildenden chriſt- katholiſchen Gemeinden ſteigert ſich in un-
ſerem Schleſien. Jn Sagan, in Wohlau, in Jauer ſind
neuerdings Sammlungen fur Breslau und Schneidemuhl er-
öffnet worden.

Der Feſuit Caniſius iſt neuerdings durch den Hildeshei-
mer Biſchof aus der Vergangenheit heraufbeſchworen wor-
den. Peter Caniſius war im Jahre 1521 zu Nimwegen
geboren, und ſtarb 1597 zu Freiburg als Jeſuiten-Provin-
zial. Seine Leiſtungen auf dem Tridentiner Concile ſind be
kannt. Da er erkannte, wie wichtig der lutheriſche Kate-
chismus fur die Verbreitung der Reformation geworden ſei,
ſchrieb er 1554 in Wien einen (großen und kleinen) katho-
liſchen Katechismus, welcher einen ungeheuren Einfluß auf
die Wiederherſtellung und Befeſtigung des römiſchen Glau-
bens ausgeübt hat. Cantiſius zeichnete ſich ferner noch durch
eifrige Verfolgung des proteſtantiſchen Adels in den öſter
reichiſchen Provinzen aus, welcher ihn daher nur den „canis
austriacus““ nannte.

Schneidemuhl, d. 22. Febr. Es hat ſich hier die
freudige Nachricht verbreitet, daß unſer König aus eigenem
Entſchluſſe auf dem Punkte ſtehe, die hieſige katholiſch-apo
ſtoliſche Kirchengemeinde anerkennen zu laſſen. Anerkennung
von Seiten des Staats thut uns aber auch dringend noth,
da eine große Zahl Taufen und Trauungen zu verrichten
und zu legaliſiren ſind. Jm Uebrigen gewinnt unſere neue
Gemeinde von Tage zu Tage eine größere Ausdehnung, und
ſelbſt zwei höhere Beamte haben in jungſter Zeit unſerm
verehrten Czerski ihren Beitritt angemeldet. Die Hohenzol-
lern ſind groß und mächtig durch die Annahme der Refor-
mation geworden und ſo hoffen wir denn auch, auf die
Einſicht und Weisheit unſers Monarchen feſt bauend, daß
ſie auch unſere heilige Sache die auf einer reinen kUeberzeu-
gung fußt und nicht die Ausgeburt unmoraliſcher Umtriebe
iſt, kräftig beſchützen werden.

Frankfurt a. M., d. 27. Februar. Jn Briefen aus
der Schweiz wird bemerkt, daß ſich in dieſem Augenblicke
alle Augen nach Zuürich, dem Sitze der Tagesſatzung, rich
ten. Die Anerkennung der Waadtländiſchen Geſandtſchaft



ſpricht zu gleicher Zeit die Anerkennung der demokratiſchen
Revolution im Kanton Waadt aus und die liberalen Kan-
tone ſchöpfen dadurch neuen Muth. Alle Kantone, nament-
iich aber die zunächſt betheiligten, als Waadt, Zuürich, Lu-
zern u. ſ. w., ſetzen ſich in Vertheidigungs-Zuſtand, bei wel
cher Gelegenheit man aber gewahrt, wie klaäglich es um
das eidgenöſſiſche Militärweſen ausſieht. Man hofft indeſ-
ſen, daß in der Jeſuitenfrage ein Auskunftsmittel gefunden
wird, bevor die Tagsſatzung zu einem entſcheidenden Aus-

e iten muß.ſpruche ſchreiten muß Schweiz.

Von der Donau, d. 23. Febr. ſchreibt man der Augsb.
Allg. Zeitung: Die jüngſten Ereigniſſe in der Schweiz, der ange
kundigte Freiſchaarenzug von Aargau nach Luzern, der Sturz der
waadtlandiſchen Regierung, die Hülfloſigkeit des Vororts, die
beginnende Auflöſung aller Bande bürgerlicher Ordnung hatten
große Beſorgniſſe hervorgerufen. Bisher hatten ſich die Machte
beobachtend, vorbereitend gehalten. Jm Princip Erhaltung
der Bundesverfaſſung einig wurden ſie es auch in der Wahl
der Mittel ſein. Sind wir gut unterrichtet, (heißt es weiter) ſo
wird die ſardiniſche Regierung unverzüglich ein Beobachtungs
korps an die Grenze rücken laſſen Oeſterreich wird ebenfalls 2 oder
3 Regimentern einen entſprechenden Befehl ertheilen; die Be
ſetzung der großh. badiſchen Grenze wird durch den deutſchen Bund
beſorgt und wahrſcheinlich durch Bundestruppen bewerkſtelligt
werden was von Seite Frankreichs vorgekehrt werden wird, muß
ſich unverzuüglich zeigen und man kann in dieſer Hinſicht nur die
Verſicherung geben, daß dieſe Macht bis jetzt mit den übrigen
Kontinentalkabinetten Hand in Hand gegangen iſt. Man hat
Grund zu hoffen, daß dieſe ernſte Demonſtration die erwartete
Wirkung haben und entſchiedenere Maßregeln ſich durch die Rüuck-
kehr der Schweiz zur geſetzmäßigen Ordnung als überflüſſig
erweiſen werden.

Dänemark.
Kiel, d. 25. Februar. Vorige Racht iſt durch Eſtafette

die Anzeige bei dem hieſigen Hofe eingegangen, daß der
Landgraf Friedrich zu Heſſen-Kaſſel auf ſeinem Gute Panker
geſtorben iſt. Der Verſtorbene war am 24. Mai 1771 ge-
boren, ein Sohn des Landgrafen Karl, ein Bruder der ver-
wittweten Königin von Daänemark, und der verwittweten
Herzogin von Schleswig-Holſtein Glucksburg. Fruher, nach
dem Ableben ſeines Vaters, Statthalter der Herzogthuümer
Schleswig und Holſtein, lebte er ſeit einigen Jahren zuruck-
gezogen auf ſeinen herrlichen Fideicommiß-Guütern in Hol-
ſtein, allgemein verehrt wegen ſeines liebenswurdigen, men-
ſchenfreundlichen Charakters. Nächſter Agnat der reglieren-
den Linie des heſſiſchen Hauſes, blieb er, ungeachtet er von
Kindheit an in unſerem Staate ſein Leben zugebracht hatte,
ſtets mit warmer Theilnahme den Begebenheiten im Kur-
furſtenthum Heſſen zugethan. Da derſelbe keine ebenburtigen
Nachkommen hinterläßt, ſo gehen ſeine Holſteiniſchen Fidei-
commiß- Guter auf ſeinen Neffen uber, den Landgrafen Wil
helm zu Heſſen-Kaſſel, Gouverneur der Reſidenzſtadt Kopen-
hagen, welcher nunmehr der nächſte Agnat der regierenden
Linie des Kurheſſiſchen Hauſes iſt, aber ebenfalls nur einen
einzigen Sohn hat, den Prinzen Friedrich, welcher den Tod
ſeiner Gemahlin, der Großfurſtin Alexandra, noch tief be
trauert.

Frankreich
Paris, d. 27. Febr. Marſchall Bugeaud reiſt am 5.

Maärz von hier ab, um nach Algier zuruckzukehren und
ſeinen Poſten als Gouverneur wieder zu übernehmen.

Es heißt, die franzöſiſche Regierung habe ſich bei dem
Papſt verwendet und dieſer ſich bewogen gefunden vermit-
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telnd bei dem General der Jeſuiten einzutreten; in Folge
dieſer doppelten Bemuhung wurde die Geſellſchaft Jeſu frei
willig auf die Berufung nach Luzern verzichten.

Aus einem vom Moniteur publizirten Bericht des Kriegs-
Miniſters uber die Militärſchulen ergiebt ſich, daß zu An
fang des Jahres 1843 Frankreich 227,800 Soldaten zaählte,
welche nicht ſchreiben und leſen konnten von dieſen wur
den im Lauf deſſelben Jahres 68,289 in Schulen aufge
nommen.

Großbritannien und Jrland.
London, d. 25. Febr. Letzte Nacht wurde im Hauſe

der Gemeinen nach langen Debatten ein Amendement des
Herrn Gbiſon, den Differenzialzoll auf Zucker betreffend
und gegen Peels Vorſchlag gerichtet, mit 211 Stimmen
gegen 84 verworfen. Majorität fur die Miniſter 127. Gib-
ſon war von dem Satz ausgegangen: Die Nation habe
nur der Regierung Abgaben zu Beſtreitung des Staats-
dienſtes zu entrichten. Nun aber komme der Differenzial
zoll, der von fremdem Zucker erhoben werde, um das Pro-
dukt der weſtindiſchen Pflanzer zu begunſtigen, im Grunde
nicht der Staatskaſſe zu gut, ſondern es ſei eine Steuer,
welche das engliſche Volk den Plantagenbeſitzern auf Ja
maika und den andern Zuckerinſeln erlege.

Spanien.
Madrid, d. 21. Febr. Zu Butgos iſt eine Verſchwo

rung zu Gunſten des Prätendenten Don Carlos entdeckt und
vereitelt worden.

Türkei.
Den neueſten Nachrichten aus Aegypten zufolge, hat

der Vice- König endlich den engliſchen Jngenieur Gatloway
beauftragt, die längſt entworfene und ſchon ſo vielſeitig
beſprochene Eiſenbahn von Kahira und Suez zur Ausfuüh-
rung zu bringen. Nach Vollendung der Bahn wird man in
drei Stunden den ganzen Weg (380 engliſche Meilen mit
Bequemlichkeit und Sicherheit zurucklegen können. Man
hofft, dieſes nutzliche und rieſenhafte Werk in drei Jahren
vollendet und dem Gebrauch uübergeben zu ſehen.

Vermiſchtes.
Jn dem Steinbruch nahe an der Stadt Landeck

(in Schleſien) auf dem Geiersberge wird ein trefflicher bläu-
licher Marmor welcher die ſchonſte Politur annimmt ge-
brochen, und ſeit einiger Zeit gehen viele Platten und
Blocke bis zu 70 und 100 Kubikfuß an den Bildhauer La-
verdure in Breslau, der herrliche Kunſtwerke liefert. Auf
dem Stachelberg bei Kunzendorf befindet ſich ein weißer
Marmor mit herrlichem Korne, dem carrariſchen ähnlich;
in Weißwaſſer bei Habelſchwerdt iſt ein Stolln geoöffnet wor
den wo Graphit zu Tage gefordert wird und dem Unter
nehmer Florian eine günſtige Rechnung verſpricht, und in
Conradswaldau will man auf Steinkohlen ſchurfen und hat
deshalb hoöhern Orts bereits den Schurfſchein nachgeſucht.

Neulich hob in Berlin die Polizei ein großes
Katzendepot auf. Ein Handwerker erregte dadurch die Auf-
merkſamkeit der Nachbarn, daß er täglich Braten verſpeiſte
und auch ſeine Burſchen im Uebermaße damit regalirte.
Man glaubte, der Mann, der in ſehr beſchrankten Verhalt-
niſſen lebte, gehe auf böſen Wegen, hielt Hausſuchung und
fand eine große Menagerie eingefangener und eingepoökelter
Katzen die ſämmtlich auf den Tiſch zu kommen beſtimmt
waren. Es hat ſich herausgeſtellt, daß der Mann ſeit ge-
raumer Zeit wochentlich vier Katzen verſpeiſte, die wunder-
licher Weiſe als Haſen paſſirten, wie das in Paris ſeit Jah
ren geſchieht.
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Algier. Jn unſrer Stadt kann man nirgends
aufgraben, ohne daß man auf Merkzeichen alten Römer-
lebens ſtößt. Kurzlich iſt wieder in der Straße Babsel-
Wed bei Grundlegung eines neuen Gebäudes, in der Tiefe
von 4 Meter, eine vollkommen erhaltene alte Straße zum
Borſchein gekommen, die mit Steinplatten von 80 Eentm.
Länge, 50 Centm. Breite und 27 CEentim. Dicke gepflaſtert
iſt. Die zu Tag gebrachte Straßenſtrecke iſt uöber 4 Meter
breit, doch ſcheint dies nicht die ganze Breite zu ſein. Die-
ſer feſte Weg ohne Kalk oder Cement, ruht auf bloßer
Erde, und iſt rechts und links von ſtarken behauenen Stei-
nen eingefaßt, die etwas uüber den Straßenboden hervor-
ſtehen und abgerundet ſind, faſt umgelegten und halbeinge-
grabenen Saulen gleich. Auf den Platten hatte man eine
ſtarke Kiesſchichte gefunden, was anzudeuten ſcheint, daß die
Regenwaſſer von den benachbarten Anhoöhen die verlaſſene
Straße von Jcoſium eingenommen hatten, ehe die Araber
kamen und den Boden der Roömerſtraße als Baſis fur ihre
Bauwerke wahlten.

Fonds- und Geld-Cours.
Berlin den 3. März.

r Pr. Cour. Pr. Cour.T 3f. Bricf. Seld. Actien. f. Brief. Geld. Gem.
So
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Preuß. Engl.

Oblig. 30. 4 2 184 183Präm. Sch.d. l1I10s'Seehandl. 93 153 152Kur u. m. 102 102Schldvſchr. 3/ 99,
Brl. St. Obl. 100 99,
Du. do. i. Th. 48
Wſtpr. Pfbr. 098Grßh. Poſ. do. 4 104 104
do. do. 98 97Oſtpr. Pfbr. 3 100

Pomm. do. 3 100
K. n Nm. do. 3/, 100* e

106 105

96 95
c

n

O O C7

Schleſ. do. 3 99 136 1135Gold al marc, e 136 135 442rdrchsd'or. 137“ 13 111Aer Geien. z n 119 hà s Thlr. 117/ 10Disconto. zu a 142/,
Leipzig, d. 3. März.

Staatspapiere. Ange Staatspapiere. Angeaber boten. Geſucht Actien excl. Zinſ. boten. Geſucht.

K. S. Steuer-Cred. K. Pr. St. Schuldſch.
Kaſſenſch. à 39/ im à 31/, in Pr. Et.

14 F. pr. 100 99,von 1000 u. 500 93 Hamb. Feuerk.-Anl.
kleinere 96 à 3 (300 Mk.K. S. Kamm.-Cred.- Bco.150 39Kaſſenſch. à 297, im K. K. Oeſtr. Metall.

of F. pr. 150 fl. Conv.v. 500, 200 u. 50 à s lauf. Zinfen 1K. S. Landrentenbr. à 35 à 103 im 106
à 3 i. 14 F. à 39 14 81u 500kleinere Act. d. W. B. pr. St.K. Preuß. Steuer à 1039CreditKaſſenſch. à Leipz. Bank Aktien
3 3 20 fl. F. à 250 pr. 100(0 160v. n 500 497 S kann Dre Eiſenb.

D. Act. à 100, pr. 1 1kaipz. Stadt-Oblig. Scchiſh Welt do wen
à 39 im 14 F. pr. 1001 1031880 u. 500 h o. WScchfiſch-Schieſ. do

7, 7 M r. 00ev. Dresd. Eiſenb. Magd. ev. 46 inel. tug
P.-Obl. à 3 l1407 [Div. Sch. do. pr. 1 186'

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.)

Magdeburg den 3. März (Nach Wiſpeln.)

Weizen 33 66 Gerſte 26Roggen Hafer 16 17Berlin, den 27. Februar. Marktpreiſe vom Getreide.
Zu Waſſer:

Weizen (weißer) 1 Thlr. 27 Sgr. 7 Pf. auch 1 Thlr. 22 Sgr. 10 Pf.
und 1 Thlr. 12 Sgr.

Roggen 1 Thlr. 7 Sgr. 2 Pf. auch 1 Thlr. 4 Sgr. 10 Pf.
Hafer 24 Sgr. 3 Pf. auch 20 Sgr. 9 Pf.

(Den 26. Februar.)
Das Schock Stroh 7 Thlr. 10 Sgr. auch 6 Thlr. 20 Sgr,
Der Centner Heu 1 Thlr. 2 Sgr. 6 Pf., auch 20 Sgr.
Der Scheffel Kartoffeln 12 Sgr. 6 Pf. auch 10 Sgr.

Branntweinpreiſe. Die Preiſe von Kartoffel-Spiritus wa
ren am 22. Februar 135/ Thlr. am 25. Februar 13 13 Thlr. u.
am 27. Febr. d. J. 135, 13 Thlr. (frei ins Haus geliefert) pr. 200
Quart à 54 pCt. oder 10,800 pCt. nach Tralles. Korn-- Spiritus:
ohne Geſchäft.

Berlin den 27. Februar 1845.
Die Aelteſten der Kaufmannſchaft von Berlin.

Quedlinburg den 25. Febr. (Nach Wispeln.)

Weizen 28 34 4 Gerſte 22 24Roggen 29 u Hafer 15 127Raffinirtes Rüböl, der Centner 12 12
Küböl, der Centner 11-11
Leinöl der Centner 11

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg.
am 3. März: 36 Zoll unter 0.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 3. bis 4. März.

Jm Kronprinzen: Hr. Jngenieur Heidemann u. die Hrrn. Kaufl.
Frieſe u. Lüſtermann a. Nagdeburg. Die Hrrn. Kaufl. Drey a.
Manheim v. Roſſom a. Emmerich Predari a. Worms Bingel a.
Apolda, Spetzing a. Nordhauſen. Hr. Geh. Reg. Rath v. Schlegel
a. Beriin. Hr. PHofkapellmſtr. Chelard a. Weimar. Hr. Geh. Reg.
Rath v. Etzelt a. Berlin. Pr. Paſtor Weſtermann a. Allſtedt.

Stadt Zürch Hr. Amtsrath Braumann a. Wieſigkau. Hr. OAmkm.
Weidlich a. Lauchſtedt. Hr. Dr. phil. Keil a. Dresden. Die Hrrn.
Kauf!. Mever a. Frankfurt, Heine a. Berlin, Bartels a. Breslau,
Brauer a. Königsberg Gottſchalk a. Kaſſel Franzmann a. Prau-
denburg.

Goldnen Ring Hr. Major v. Wettmann a. Berlin. Hr. Ritter
gutsbeſ. Bach a. Elsflieth. Die Hrru. Kaufl. Dietrich a. Berlin,
Arnold a. Leipzig. Hr. Chemiker Fröhden a. Dresden.

Engliſcher Hof Hr. Lieut. Haaſe a. Dürrenberg. Hr. Oekon. Rem-
berg a. Naumburg. Die Hrru. Kaufl. Schild a. Lennep, Vollmar
a. Frankfurt.

Goldnen Löwen Die Hrrn. Kaufl. Reuter a. Magdeburg Berger
a. Weimar. Hr. Müihlendeſ. Connow u. Hr. Fabrik. Ganddach
a. Chemnitz. Hr. Oekon. Hall a. Grünthal. Hr. Buchdruckereibeſ-
Müller a. Berlin.

Schwarzen Bär: Hr. Holzhändler Joſt a. Weißenfels. Hr. Commis
Bänſch a. Leipzig. Hr. Privatm. Günther a. Schleitz.

Stadt Hamburg Hr. Gutsbeſ. Haberland u. Schweſter a. Dröbel.
Die vrrn. Gutsbeſ. Richter a. Dröbel u. Haderland a. Lutdorf. Hr.
Kaufm. Seyfert a. Frankfurt. Hr. Gutsdeſ. Schmalfuß a. Erfurt.
Hr. Fabrik. Schmidt a. Stettin. Hr. Partik, Stedefeld a. Berlin.

Zur Eiſenbahn Hr. Ober Jngenieur Mons u. Hr. Bau Conduct.
Kirchhof a. Erfurt. Hr. Wollfabr. Schnuring a. Sangerhauſen
Die Hrrn. Kaufl. Becker a. Chemnitz Haaſe a. Lübeck. Hr. Ritter-
a v. Lichtentheil a. Augsburg. Hr. Freih. v. Grätzen a. Meka
lenburg.
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Bekanntmachungen.
Rach Vorſchrift der Statuten bringen

wir hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß,
nach der in der GeneralVerſammlung des
Vereins fur den Halleſchen Handel vom
26. v. M. vorgenommenen Beamtenwahl
die Unterzeichneten auch fur das Jahr 1845
in ihren Functionen beſtätigt worden ſind.

Halle, den 4. März 1845.
Die Vorſteher des Vereins für den Halle

ſchen Handel.
Brauer. Fritſch.

Jacob.

Den Wehrmännern und Reſerviſten im
Bezirke der ſten und ten Kompagnie des
Lten Bataillons Halle 27ſten Landwehr-
Regiments wird hiermit bekannt gemacht,
dader Unteroffizier Graff, große Schlamm

ſtraße Nr. 959. die Geſchafte des Be
zirksFeldwebels der 5ten Kompagnie
von dem Feldwebel Ludecke, und

der Feldwebel Jacobey, Schmeerſtraße
Nr. 484. die Geſchafte des Bezirks-
Feldwebels der ten Kompagnie von
dem Feldwebel Brand

äbernommen und ſie ſich in ihren militair-
dienſtlichen Angelegenheiten nur an dieſelben
zu wenden haben.

Halle, den 1. März 1845.
Freiherr von Boenigk,
Major und Kommandeur.

Wucherer.

Vorzugliche und ſehr billige
Latein. und Griech. Wörterbücher.

Kraft Deutſchlat. Lexicon. 2 Bde. Ate
Ausg. 61 Thlr.

Kärcher Latein. deutſches und Kraft
Forbiger Deutſch lat. Handwoörterb.
2 Bde. 2 Thlr. 5 Sgr.

Einzeln koſtet: das Lat. deutſche
Handwoörterb. von Karcher 2 Thlr.,
das Deutſch lat. Handwoöörterb. von
Kraft Ferbiger 2 Thlr. 22 Sgr.

Kärcher Lat. deutſches etymolog. Schul
wörterb. Zte Ausg. 15 Sgr.

Kärcher, kl. deutſch lat. Schulwörterb.
2te Ausg. 10 Sgr.

Riemer, Griech.- deutſches Handwörterb.
2 Bde. Ate Ausg- 1 Thlr. 25 Sgr.

Vorräthig in Halle bei E. Anton.

8

Alle diejenigen welche Bucher aus der

werden hierdurch aufgefordert, dieſelben bis

widrigenfalls die Einforderung der Bucher
auf Koſten der Entleiher bewirkt werden
muß. Die Bibliothek bleibt vom 15. bis
29. Maärz geſchloſſen.

Der Bibliothekar
E. F. Germar.

HausVerkauf.
Jn einem Stadtchen im Herzogthum

Sachſen an der Elbe gelegen, iſt ein Wohn
haus: beſtehend aus 2 Stuben, 5 Kam-
mern, Kuche, Keller, 3 Stallen mit Heu-
boden, 1 Garten daran, alles im baulichen

Zuſtande; dazu ferner: 13 Magdeb. Mor-
gen Acker, gröoßtentheils Weizenboden, 3
Morgen beſten Wieſewachs und mehreren
Gemeindetheilen, um einen billigen Preis
zu verkaufen. Unterhandler werden verbe-
ten. Das Nähere iſt zu erfahren beim

Seilermſtr. Karl Schlipphake,
in Prettin.

Ein ſehr groß ſtark gebautes Pferd, 4
Jahr alt, Farbe braun, ohne Abzeichen,
iſt zu verkaufen auf dem Strohhofe Rr.
2104.

Der Beſitzer des Ritterguts Quetz be-
abſichtigt die Brauerei dieſes Gutes ander
weitig zu verpachten, und iſt der Guts-
Adminiſtrator Hr. Koch angewieſen, Pacht-
luſtigen die der Verpachtung zu Grunde zu
legenden Bedingungen zur Einſicht vorzu-
legen.

Zwei fleißige Dreſcherfamilien werden zu
kunftige Johanni bei mir Wohnung und Ar-
beit finden.

C. Auguſt Muller in Tornau.

Eine freundliche Wohnung iſt noch zu
vermiethen, auch kann ein Stall zu einem
Pferde hinzugegeben werden.

Auch kann ein Burſche, am liebſten vom
Lande, bei mir ſogleich oder zu Oſtern in
die Lehre treten.

Stellmachermſtr. E. Keil,
Strohhof Nr. 2047.

Ein fetter Ochſe ſteht auf dem Ritter-
gute Laue bei Delitzſch zu verkaufen.

Ein noch guter eiſerner Halsofen neue-
rer Form iſt zu verkaufen Glaucha Nr.

2014. LeClerc.
So eben erhielt wieder eine neue Sen-

dung Bücklinge
G. Goldſchmidt.

Ein zweibortiger Kahn ſteht zu verkau-
fen in Halle, Glaucha am zweiten Saal
berge Nr. 1905.

Ein kräftiger Burſche von 14 bis 16

Dönitz, Halle, Oberglaucha Nr. 1853.,

S
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Marien „Bibkiothek entliehen haben,

ſpäteſtens den 12. Marz h. zuruckzuliefern,

Jahren findet Unterkommen beim Gartner

DOem Herrn Pfarrer M. Hennicke
bei Seinem Abgange von Spergau

nach Bledin.
Wir wiſſen wohl, daß es Jhrem ſtillen

anſpruchsloſen Sinne nicht entſpricht, öffent
liche Anerkennung zu erhalten doch läßt es
uns der Drang unſerer Herzen nicht zu, Jh
nen dieſelbe diesmal vorzuenthalten denn wer
verdient wol mehr als Sie? durch den
Geiſt des Herrn in welchem Sie nicht bloß
lehrten, ſondern auch lebten und handelten,
haben Sie wahrend der 24 Jahre Jhrer hieſſ
gen Amtsfuhrung des Guten ſo ungemein viel
gewirkt, daß wir es uns nicht verſagen können,
Jhnen für dieſen reichen Segen Jhres Lebens
und Wirkens hiermit noch ein Zeichen unſerer
Achtung, Dankbarkeit und Liebe zu geben, da
nicht jeder Einzelne von uns Jhnen beim Ab
ſchied dankbar die Hand drucken konnte. So
nehmen Sie denn fur die Worte voll Geiſt und
Leben womit Sie immer an heiliger Staätts
unſere Seelen erbaueten, ſo wie fur die auf
opfernde Liebe und Treue, mit welcher Sie
als Berather Fuürſprecher und Helfer in der

Noth der Bedrängten Sich annahmen, wo
und wie Sie nur konnten was Jhnen gleich
Jhre uns unvergeßliche Gattin auch that
unſern tiefgefuhlten Herzensdank und den eben
ſo innigen Wunſch unſerer Herzen hin, daß
Gottes reichſter Seegen Jhnen und Jhrer Fa
milie bis in die ſpaäteſten Zeiten nachfolgen
moöge.

Die Gemeinden zu Spergau, Kirch-
dorf und Fäahrendorf.

Cavalier-Gerſte zu Saamen habe ich
abzulaſſen. Kaämmerei-Gut Beeſen.,

W. Sander.
Einen Lehrling unter annehmlichen Be
dingungen ſucht der Schneidermſtr. Zaehle,

Rittergaſſe Nr. 701.
Schnee und Eis fahrt gern und billig

weg Eckert, Klausſtraße Nr. 889.
Nächſten Donnerstag, als den 6. d.

Monats iſt bei mir Concert, wozu er
gebenſt einladet

der Gaſtwirth Hädicke
zu Carlsfeld.

o Mehrere offene Stellen,
excl. Geſinde, kann nachweiſen das Verv-
ſorgungs Bureau von H. Dankworth,
Berklin, Judenſtraße Nr. 45.

Eine fette Kuh und von zwei Zuchtbul
len (echt frieſiſche Raſſe, 21 Jahr att)
einer nach Auswahl ſtehen auf dem Ritter-
gute Siegelsdorf zum Verkauf.

Das zum 6. d. M. angezeigte Abonne
ments-Concert in der Weintraube wird we-
gen eingetretener Hinderniſſe kunftige Woche
ſtattfinden,

Stadtmuſikchor.
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